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Ablauf der Beferendumsfrist lò. September 1948

#ST# Bundesgesetz
über

die Abänderung von Artikel 10 des Bundesgesetzes betreffend
die Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer

Verkehrsanstalten

(Vom 17. Juni 1948)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. Januar 1948,

bes.chliesst :

Art. l , • '

Art. 10 des Bundesgesetzes vom 6. März 1920 betreffend die Arbeitszeit
beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstaltön wird aufgehoben
und durch folgende Bestimmung ersetzt:

Art. 10, 1 Jedem nach Massgabe von Artikel l, Absatz 3,-hiervor be-
schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter sind im Kalenderjahr fol-
gende Ferien zu gewähren:
Bis zum Ende des Jahres, in dem das 14. Dienstjahr zurückgelegt

wird . U Tage
Von dem .Jahre an, in dem das 15. Dienstjahr oder das 35, Alters-

jahr zurückgelegt wird 21 Tage
Von dem Jahre an, in dem das 50. Altersjahr zurückgelegt wird 28 Tage

2 Auf je sieben Ferientage ist einer der in Artikel 9 biervor vorgeschrie-
benen Eühetage anzurechnen.

3 Bei Feststellung der Zahl der Dienstjahre ist die gesamte Dienstzeit
zu berücksichtigen, die der Beamte, Angestellte oder Arbeiter bei den dem
Gesetze unterstellten Verkehrsanstalten geleistet hat.

Art. 2

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 17. Juni 1948.
Der Präsident: A. Picot
Der Protokollführer: Leimgruber

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 17. Juni 1948.
Der Präsident: Iten
Der Protokollführer: Ch. Oser

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Artikel 89, Absatz 2, der Bundes-
verfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend Volks-
abstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.

Bern, den 17. Juni 1948.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,
8031 Der Bundeskanzler:

Leimgruber

Datum der Veröffentlichung 17. Juni 1948
Ablauf der Referendumsfrist 15. September 1948
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